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Zu den Voraussetzungen für die Rückforderung von Leistungen (§ 50    
Abs. 2 SGB X), insbesondere zur Rückforderung von Erben              
- BSG-Urteil vom 18.08.1983 - 11 RZLw 1/82 
 
Zu den Voraussetzungen für die Rückforderung von Leistungen          
(§ 50 Abs. 2 SGB X), insbesondere zur Rückforderung von              
Erben;                                                               
hier: BSG-Urteil vom 18.08.1983 - 11 RZLw 1/82 -                     
      (Zurückverweisung an das LSG)                                  
Das BSG vertritt im Urteil vom 18.8.1983 - 11 RZLw 1/82 - die        
Auffassung, daß nach Inkrafttreten des SGB X die Rückforderung von   
Sozialleistungen, die die Erben zu Unrecht in Empfang genommen       
haben, im Wege des Verwaltungsaktes geltend zu machen ist (§ 50      
Abs. 2 SGB X).                                                       
 

 

 


